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Einführung
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Erklärtes Ziel des Gesetzgebers: 
Vereinfachung und damit Förderung der Gründung von 

Betriebsräten insbesondere in kleinen Betrieben. 

► Mit den gesetzlichen Änderungen werden Folgeänderungen in der Wahlordnung 
erforderlich - > umgesetzt zum 15.10.2021

letztlich am 18.06.2021 als 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz 
in Kraft getreten

„Gestartet“ im Dezember 2020 als 
Betriebsrätestärkungsgesetz



Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz
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I. Absenkung des Mindestalters beim aktiven Wahlrecht § 7 BetrVG 

VORHER: 18 Jahre  -> JETZT: 16 Jahre

in den ersten zwei Stufen des § 9 kann dies Auswirkungen auf die BR-Größe 
haben

durch die Absenkung wird die Schnittmenge „Doppelwahlrecht“ JAV und BR 
größer



Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz
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II. Erweiterung des vereinfachten Verfahrens § 14a BetrVG 

Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe beinhaltet u.a. kürzere Fristen und 
Personenwahlrecht 

URSPRÜNGLICH: zugelassen für Betriebe ≤ 50 Arbeitnehmende
JETZT: zugelassen für Betriebe ≤ 100 Arbeitnehmende

Ebenfalls erweitert wurde die Möglichkeit eines vereinfachten Verfahrens 
gem. „Absprache“ (§ 14a Abs. 5 BetrVG)



Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz
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III. Stützunterschriften für Wahlvorschläge

Regelung zur Vermeidung nicht ernst gemeinter Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 4)

in Betrieben bis 20 AN => 0
in Betrieben 21 – 100 AN => 2

Wahlvorschläge, die erst auf der Wahlversammlung erfolgen (21-100 AN) 
können per Handzeichen gestützt werden

bei mehr als 100 AN => 1/20 der wahlberechtigten AN
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Änderungen beim Anfechtungsgesetz
§ 19 Abs. 3

… sie darauf gestützt wird, das 
Wählerverzeichnis sei falsch, sofern 

die Antragsteller nicht zuvor Einspruch 
gem. § 4 WO eingelegt haben

… sie vom Arbeitgeber auf eine 
Unrichtigkeit des Wahlverzeichnisses 

gestützt wird, die auf der Unrichtigkeit 
seiner Angaben beruht

Begrenzung der Anfechtungsmöglichkeiten und 
damit Steigerung der Rechtssicherheit

KEINE ANFECHTUNG
wenn
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Kündigungsschutz für die ersten sechs 
Einladenden/ drei Antragsteller gem. §
16, die mit der Einladung zur Wahl/ 
der Betriebsversammlung die Wahl 
„anstoßen“

Erweiterung des Kündigungsschutzes 

§ 15 Abs. 3b KSchG § 15 Abs. 3a KSchG 

Kündigungsschutz für sog. Vorfeld-
initiatoren (AN, die Vorbereitungs-
handlungen durchführen) sofern 
öffentliche Erklärung vorliegt

Dauer des Kündigungsschutzes: 3 Monate ab Einladung/Erklärung



Überblick über weitere Neuerungen
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Dauerhafte Regelung zu virtuellen BR-Sitzungen (§§ 30ff.)

Mitbestimmung bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit mit technischen 
Informations- und Kommunikationsmitteln (§ 87 Abs. 1 Nr. 14)

Unterrichtsanspruch des BR zu Verfahren und Abläufen beim Einsatz von KI 
(§ 90 Abs. 1 Nr. 3)

Erweiterung des Anwendungsbereichs der §§ 60 ff. durch Wegfall der 
Altersbeschränkung auf 25 Jahre (=> JAV vertritt Azubi bis Ausbildungsende (§ 61)

Erweiterung des vereinfachten Wahlverfahrens JAV auf ≤ 100 (§ 63 Abs. 4)



Die Wahlordnung

 Konstruktion ähnlich wie bei BR-Sitzungen, d.h. 
grundsätzlich in Präsenz  ausnahmsweise digital

ABER

 klare Einschränkung per Negativliste

Unzulässig bei: 

1. Erste Wahlversammlung im zweistufigen vereinfachten Verfahren (§ 14a Abs. 1)

2. Prüfung / Neuprüfung von Vorschlagslisten 

3. Losverfahren zur Listenverteilung (§ 10 WO)

Wahlvorstandssitzungen „digital“ § 1 WO 
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Die Wahlordnung

 grundsätzlich nur innerhalb von zwei Wochen seit Wahlschreiben

 darüber hinaus bei offenbaren Unrichtigkeiten, Eintritten und Austritten

 früher bis 1 Tag vorher  jetzt bis Beginn Stimmabgabe
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Verlängerung der Korrekturmöglichkeit der 
Wählerliste § 4 WO 



Die Wahlordnung

 Wegfall des Erfordernis der Wahlumschläge bei Präsenzwahl (§ 11 WO)

 bei der Briefwahl bleibt es bei Wahlumschlägen (§ 24 WO)
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Abschaffung Wahlumschläge



Die Wahlordnung

 Erweiterung des Teilnehmerkreises (§ 24 WO)

• Abs. 1: Auf Verlagen des Wählers

• Abs. 2: ohne Verlangen/auf Entscheid des Wahlvorstands

 Verfahren der Stimmauszählung (§ 26 WO)

• bislang hatte der Wahlvorstand die Briefwahlstimmen vor Abschluss der 
Stimmabgabe zu bearbeiten

• jetzt zu Beginn der offiziellen Auszählungssitzung
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Briefwahl



Gesetzestexte
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Betriebsverfassungsgesetz § 7
Wahlberechtigung
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Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Werden 
Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, 
wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.





Betriebsverfassungsgesetz § 9
Zahl der Betriebsratsmitglieder
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Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person,
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern,
51 wahlberechtigten Arbeitnehmern
bis 100 Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern,
101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,
201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern,
401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern,
701 bis 1.000 Arbeitnehmern aus 13 Mitgliedern,
1.001 bis 1.500 Arbeitnehmern aus 15 Mitgliedern,
1.501 bis 2.000 Arbeitnehmern aus 17 Mitgliedern,
2.001 bis 2.500 Arbeitnehmern aus 19 Mitgliedern,
2.501 bis 3.000 Arbeitnehmern aus 21 Mitgliedern,
3.001 bis 3.500 Arbeitnehmern aus 23 Mitgliedern,
3.501 bis 4.000 Arbeitnehmern aus 25 Mitgliedern,
4.001 bis 4.500 Arbeitnehmern aus 27 Mitgliedern,
4.501 bis 5.000 Arbeitnehmern aus 29 Mitgliedern,
5.001 bis 6.000 Arbeitnehmern aus 31 Mitgliedern,
6.001 bis 7.000 Arbeitnehmern aus 33 Mitgliedern,
7.001 bis 9.000 Arbeitnehmern aus 35 Mitgliedern.
In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder des Betriebsrats für je angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um 2 
Mitglieder.
-----
*) Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz) vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) gilt § 9 (Artikel 1 
Nr. 8 des BetrVerf-Reformgesetzes) für im Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Betriebsräte erst bei deren Neuwahl.





Betriebsverfassungsgesetz § 14a
Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe
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(1) In Betrieben mit in der Regel fünf bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern wird der Betriebsrat in einem zweistufigen 

Verfahren gewählt. Auf einer ersten Wahlversammlung wird der Wahlvorstand nach § 17a Nr. 3 gewählt. Auf einer zweiten 
Wahlversammlung wird der Betriebsrat in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Diese Wahlversammlung findet eine 

Woche nach der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands statt.

(2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands nach § 17a Nr. 3 gemacht 
werden; für Wahlvorschläge der Arbeitnehmer gilt § 14 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass für Wahlvorschläge, die erst auf 

dieser Wahlversammlung gemacht werden, keine Schriftform erforderlich ist.

(3) Ist der Wahlvorstand in Betrieben mit in der Regel fünf bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern nach § 17a Nr. 1 in 
Verbindung mit § 16 vom Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat oder nach § 17a Nr. 4 vom 

Arbeitsgericht bestellt, wird der Betriebsrat abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 auf nur einer Wahlversammlung in 

geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Wahlvorschläge können bis eine Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl 
des Betriebsrats gemacht werden; § 14 Abs. 4 gilt unverändert.

(4) Wahlberechtigten Arbeitnehmern, die an der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats nicht teilnehmen können, ist 

Gelegenheit zur schriftlichen Stimmabgabe zu geben.

(5) In Betrieben mit in der Regel 101 bis 200 wahlberechtigten Arbeitnehmern können der Wahlvorstand und der 

Arbeitgeber die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinbaren.





Betriebsverfassungsgesetz § 14 Abs. 4
Wahlvorschriften
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[…]

(4) In Betrieben mit in der Regel bis zu 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern bedarf es keiner Unterzeichnung von 
Wahlvorschlägen. Wahlvorschläge sind in Betrieben mit in der Regel 21 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern von 
mindestens zwei wahlberechtigten Arbeitnehmern und in Betrieben mit in der Regel mehr als 100 wahlberechtigten 
Arbeitnehmern von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Arbeitnehmer zu unterzeichnen. In jedem Fall 
genügt die Unterzeichnung durch 50 wahlberechtigte Arbeitnehmer.

[...]





Betriebsverfassungsgesetz § 19 Abs. 3
Wahlanfechtung
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[…]

(3) Die Anfechtung durch die Wahlberechtigten ist ausgeschlossen, soweit sie darauf gestützt wird, dass die Wählerliste 
unrichtig ist, wenn nicht zuvor aus demselben Grund ordnungsgemäß Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste 
eingelegt wurde. Dies gilt nicht, wenn die anfechtenden Wahlberechtigten an der Einlegung eines Einspruchs gehindert 
waren. Die Anfechtung durch den Arbeitgeber ist ausgeschlossen, soweit sie darauf gestützt wird, dass die Wählerliste 
unrichtig ist und wenn diese Unrichtigkeit auf seinen Angaben beruht.





Erste Verordnung zur Durchführung des 
Betriebsverfassungsgesetzes § 4 Wahlordnung
Einspruch gegen die Wählerliste
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(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste können mit Wirksamkeit für die Betriebsratswahl nur vor Ablauf von 
zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich eingelegt werden.

(2) Über Einsprüche nach Absatz 1 hat der Wahlvorstand unverzüglich zu entscheiden. Der Einspruch ist ausgeschlossen, 
soweit er darauf gestützt wird, dass die Zuordnung nach § 18a des Gesetzes fehlerhaft erfolgt sei. Satz 2 gilt nicht, soweit 
die nach § 18a Abs. 1 oder 4 Satz 1 und 2 des Gesetzes am Zuordnungsverfahren Beteiligten die Zuordnung 
übereinstimmend für offensichtlich fehlerhaft halten. Wird der Einspruch für begründet erachtet, so ist die Wählerliste zu 
berichtigen. Die Entscheidung des Wahlvorstands ist der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer, die oder der den 
Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich mitzuteilen; die Entscheidung muss der Arbeitnehmerin oder dem 
Arbeitnehmer spätestens am Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe zugehen.

(3) Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Wählerliste nochmals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen. 
Im Übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Wählerliste nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, in 
Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder bei Eintritt von Wahlberechtigten in den Betrieb oder bei Ausscheiden 
aus dem Betrieb bis zum Abschluss der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden.





Kündigungsschutzgesetz (KSchG) § 15 Abs. 3a
Unzulässigkeit der Kündigung
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[…]

(3a) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordversammlung nach § 17 Abs. 3, § 17a Nr. 
3 Satz 2, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes einlädt oder die Bestellung eines Wahlvorstands nach    
§ 16 Abs. 2 Satz 1, § 17 Abs. 4, § 17a Nr. 4, § 63 Abs. 3, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 oder § 116 Abs. 2 Nr. 7 Satz 5 des 
Betriebsverfassungsgesetzes beantragt, ist vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; der Kündigungsschutz gilt für die ersten sechs in der Einladung 
oder die ersten drei in der Antragstellung aufgeführten Arbeitnehmer. Wird ein Betriebsrat, eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, eine Bordvertretung oder ein Seebetriebsrat nicht gewählt, besteht der Kündigungsschutz 
nach Satz 1 vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an drei Monate.

[…]





Kündigungsschutzgesetz (KSchG) § 15 Abs. 3b
Unzulässigkeit der Kündigung
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[…]

(3b) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der Vorbereitungshandlungen zur Errichtung eines Betriebsrats oder einer 
Bordvertretung unternimmt und eine öffentlich beglaubigte Erklärung mit dem Inhalt abgegeben hat, dass er die Absicht 
hat, einen Betriebsrat oder eine Bordvertretung zu errichten, ist unzulässig, soweit sie aus Gründen erfolgt, die in der 
Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Der Kündigungsschutz gilt von der 
Abgabe der Erklärung nach Satz 1 bis zum Zeitpunkt der Einladung zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordversammlung nach  
§ 17 Absatz 3, § 17a Nummer 3 Satz 2, § 115 Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes, längstens jedoch 
für drei Monate.

[…]





Betriebsverfassungsgesetz § 87 Abs. 1 Nr. 14
Mitbestimmungsrechte
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(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden 
Angelegenheiten mitzubestimmen:

[…]

14. Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird.

[…]





Betriebsverfassungsgesetz § 90 Abs. 1 Nr. 3
Unterrichtungs- und Beratungsrechte
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(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden 
Angelegenheiten mitzubestimmen:

[…]

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit;

[…]





Betriebsverfassungsgesetz § 61
Wahlberechtigung und Wählbarkeit
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(1) Wahlberechtigt sind alle in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer des Betriebs.

(2) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die 
zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind; § 8 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. Mitglieder des Betriebsrats 
können nicht zu Jugend- und Auszubildendenvertretern gewählt werden.





Betriebsverfassungsgesetz § 63 Abs. 4
Wahlvorschriften
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[…]

(4) In Betrieben mit in der Regel fünf bis 100 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gilt auch § 14a 
entsprechend. Die Frist zur Bestellung des Wahlvorstands wird im Fall des Absatzes 2 Satz 1 auf vier Wochen 
und im Fall des Absatzes 3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt.

[…]





Erste Verordnung zur Durchführung des 
Betriebsverfassungsgesetzes § 1 Wahlordnung
Wahlvorstand
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(1) Die Leitung der Wahl obliegt dem Wahlvorstand.

(2) Der Wahlvorstand kann sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben. Er kann Wahlberechtigte als Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmenzählung heranziehen.

(3) Die Beschlüsse des Wahlvorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Die 
Sitzungen des Wahlvorstands finden als Präsenzsitzung statt. Über jede Sitzung des Wahlvorstands ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthält. Die Niederschrift ist von der oder dem 
Vorsitzenden und einem weiteren stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstands zu unterzeichnen.

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 kann der Wahlvorstand beschließen, dass die Teilnahme an einer nicht öffentlichen Sitzung 
des Wahlvorstands mittels Video- und Telefonkonferenz erfolgen kann. Dies gilt nicht für Sitzungen des Wahlvorstands

1. im Rahmen einer Wahlversammlung nach § 14a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes,

2. zur Prüfung eingereichter Vorschlagslisten nach § 7 Absatz 2 Satz 2,

3. zur Durchführung eines Losverfahrens nach § 10 Absatz 1.

Es muss sichergestellt sein, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Eine Aufzeichnung der Sitzung ist 
unzulässig. Die mittels Video- und Telefonkonferenz Teilnehmenden bestätigen ihre Teilnahme gegenüber der oder dem 
Vorsitzenden in Textform. Die Bestätigung ist der Niederschrift nach Absatz 3 beizufügen.

(5) Erfolgt die Sitzung des Wahlvorstands mit der zusätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels Video- und Telefonkonferenz, gilt 
auch eine Teilnahme vor Ort als erforderlich.





Betriebsverfassungsgesetz § 14a Abs. 1
Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe
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(1) In Betrieben mit in der Regel fünf bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern wird der Betriebsrat in einem zweistufigen 

Verfahren gewählt. Auf einer ersten Wahlversammlung wird der Wahlvorstand nach § 17a Nr. 3 gewählt. Auf einer zweiten 
Wahlversammlung wird der Betriebsrat in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Diese Wahlversammlung findet eine 

Woche nach der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands statt.

[…]





Erste Verordnung zur Durchführung des 
Betriebsverfassungsgesetzes § 10 Wahlordnung
Bekanntmachung der Vorschlagslisten
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(1) Nach Ablauf der in § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 genannten Fristen ermittelt der Wahlvorstand 
durch das Los die Reihenfolge der Ordnungsnummern, die den eingereichten Vorschlagslisten zugeteilt 
werden (Liste 1 usw.). Die Listenvertreterin oder der Listenvertreter sind zu der Losentscheidung rechtzeitig 
einzuladen.

(2) Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe hat der Wahlvorstand die als gültig anerkannten 
Vorschlagslisten bis zum Abschluss der Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt zu machen wie das 
Wahlausschreiben nach § 3 Absatz 4 Satz 1 bis 3.





Erste Verordnung zur Durchführung des 
Betriebsverfassungsgesetzes § 4 Wahlordnung
Einspruch gegen die Wählerliste
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(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste können mit Wirksamkeit für die Betriebsratswahl nur vor Ablauf von 
zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich eingelegt werden.

(2) Über Einsprüche nach Absatz 1 hat der Wahlvorstand unverzüglich zu entscheiden. Der Einspruch ist ausgeschlossen, 
soweit er darauf gestützt wird, dass die Zuordnung nach § 18a des Gesetzes fehlerhaft erfolgt sei. Satz 2 gilt nicht, soweit 
die nach § 18a Abs. 1 oder 4 Satz 1 und 2 des Gesetzes am Zuordnungsverfahren Beteiligten die Zuordnung 
übereinstimmend für offensichtlich fehlerhaft halten. Wird der Einspruch für begründet erachtet, so ist die Wählerliste zu 
berichtigen. Die Entscheidung des Wahlvorstands ist der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer, die oder der den 
Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich mitzuteilen; die Entscheidung muss der Arbeitnehmerin oder dem 
Arbeitnehmer spätestens am Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe zugehen.

(3) Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Wählerliste nochmals auf ihre Vollständigkeit hin 
überprüfen. Im Übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Wählerliste nur bei Schreibfehlern, offenbaren 
Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder bei Eintritt von Wahlberechtigten in den Betrieb 
oder bei Ausscheiden aus dem Betrieb bis zum Abschluss der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden.





Erste Verordnung zur Durchführung des 
Betriebsverfassungsgesetzes § 11 Wahlordnung
Stimmabgabe
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(1) Die Wählerin oder der Wähler kann ihre oder seine Stimme nur für eine der als gültig anerkannten Vorschlagslisten 
abgeben. Die Stimmabgabe erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln.

(2) Auf den Stimmzetteln sind die Vorschlagslisten nach der Reihenfolge der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der 
beiden an erster Stelle benannten Bewerberinnen oder Bewerber mit Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung 
im Betrieb untereinander aufzuführen; bei Listen, die mit Kennworten versehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. 
Die Stimmzettel für die Betriebsratswahl müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung 
haben.

(3) Die Wählerin oder der Wähler kennzeichnet die von ihr oder ihm gewählte Vorschlagsliste durch Ankreuzen an der im 
Stimmzettel hierfür vorgesehenen Stelle und faltet ihn in der Weise, dass ihre oder seine Stimme nicht erkennbar ist.

(4) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen sich der Wille der Wählerin oder des 
Wählers nicht unzweifelhaft ergibt oder die andere Angaben als die in Absatz 1 genannten Vorschlagslisten, einen Zusatz 
oder sonstige Änderungen enthalten, sind ungültig.





Erste Verordnung zur Durchführung des 
Betriebsverfassungsgesetzes § 24 Wahlordnung
Voraussetzungen

31

(1) Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Betrieb verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, hat der 
Wahlvorstand auf ihr Verlangen

1. das Wahlausschreiben,

2. die Vorschlagslisten,

3. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,

4. eine vorgedruckte von der Wählerin oder dem Wähler abzugebende Erklärung, in der gegenüber dem Wahlvorstand zu versichern ist, dass der 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet worden ist, sowie

5. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands und als Absender den Namen und die Anschrift der oder des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk "Schriftliche Stimmabgabe" trägt, auszuhändigen oder zu übersenden. Die Wahlumschläge müssen sämtlich die gleiche Größe, 
Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. Der Wahlvorstand soll der Wählerin oder dem Wähler ferner ein Merkblatt über die Art und Weise 
der schriftlichen Stimmabgabe (§ 25) aushändigen oder übersenden. Der Wahlvorstand hat die Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen 
in der Wählerliste zu vermerken.

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Wahlvorstand bekannt ist, dass sie

1. im Zeitpunkt der Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere im Außendienst oder mit Telearbeit Beschäftigte und in 
Heimarbeit Beschäftigte, oder

2. vom Erlass des Wahlausschreibens bis zum Zeitpunkt der Wahl aus anderen Gründen, insbesondere bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses oder 
Arbeitsunfähigkeit, voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden, erhalten die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne dass es eines 
Verlangens der Wahlberechtigten bedarf. Der Arbeitgeber hat dem Wahlvorstand die dazu erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

(3) Für Betriebsteile und Kleinstbetriebe, die räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen.  Absatz 2 gilt entsprechend.
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(1) Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Betrieb verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, hat der 
Wahlvorstand auf ihr Verlangen

1. das Wahlausschreiben,

2. die Vorschlagslisten,

3. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,

4. eine vorgedruckte von der Wählerin oder dem Wähler abzugebende Erklärung, in der gegenüber dem Wahlvorstand zu versichern ist, dass der 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet worden ist, sowie

5. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands und als Absender den Namen und die Anschrift der oder des Wahlberechtigten 
sowie den Vermerk "Schriftliche Stimmabgabe" trägt, auszuhändigen oder zu übersenden. Die Wahlumschläge müssen sämtlich die gleiche Größe, 
Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. Der Wahlvorstand soll der Wählerin oder dem Wähler ferner ein Merkblatt über die Art und Weise 
der schriftlichen Stimmabgabe (§ 25) aushändigen oder übersenden. Der Wahlvorstand hat die Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen 
in der Wählerliste zu vermerken.

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Wahlvorstand bekannt ist, dass sie

1. im Zeitpunkt der Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere im Außendienst oder mit Telearbeit Beschäftigte und in 
Heimarbeit Beschäftigte, oder

2. vom Erlass des Wahlausschreibens bis zum Zeitpunkt der Wahl aus anderen Gründen, insbesondere bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses oder 
Arbeitsunfähigkeit, voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden, erhalten die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne dass es eines 
Verlangens der Wahlberechtigten bedarf. Der Arbeitgeber hat dem Wahlvorstand die dazu erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

(3) Für Betriebsteile und Kleinstbetriebe, die räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt sind, kann der Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe 
beschließen.  Absatz 2 gilt entsprechend.
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(1) Zu Beginn der öffentlichen Sitzung zur Stimmauszählung nach § 13 öffnet der Wahlvorstand die bis zum Ende der 
Stimmabgabe (§ 3 Absatz 2 Nummer 11) eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die Wahlumschläge sowie 
die vorgedruckten Erklärungen. Ist die schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt (§ 25), so vermerkt der 
Wahlvorstand die Stimmabgabe in der Wählerliste, öffnet die Wahlumschläge und legt die Stimmzettel in die Wahlurne. 
Befinden sich in einem Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, werden sie in dem Wahlumschlag in die 
Wahlurne gelegt.

(2) Verspätet eingehende Briefumschläge hat der Wahlvorstand mit einem Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs 
ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Die Briefumschläge sind einen Monat nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten worden ist.




